
Vorgeschichte Art. 102

Artikel 102
(1) Jeder Bürger hat das Recht, vor Gericht gehört zu werden.
(2) Das Recht auf Verteidigung wird während des gesamten Strafverfahrens 

gewährleistet.
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I. Vorgeschichte

1. Die Verfassung von 1949 kannte den Satz, demzufolge jedermann vor Gericht An- 1 
Spruch auf rechtliches Gehör hat, nicht. Indessen enthielt § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Verfassung der Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik (Gerichtsverfassungs
gesetz) vom 17.4.1963 1 den Satz, daß jeder Bürger das Recht hat, sich bei Gericht vertre
ten zu lassen und gehört zu werden. Außerdem war nach § 6 Abs. 2 a.a.O. das Recht jedes 
Beschuldigten auf Verteidigung gewährleistet. Dazu gehört auch das Recht, sich den Ver
teidiger zu wählen.

2. Im Entwurf trug der Art. 102 die Nr. 103. Änderungen sind nicht zu verzeichnen. 2
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1 GBl. I S. 45.
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